
Von: ENZFELDER, Gerhard <gerhard.enzfelder@bka.gv.at>

An: Postfach Teamassistenz Sektion I
<TeamassistenzI@bka.gv.at>

Gesendet am: 29.11.2019 12:00:49

Betreff: WG: GZ: VD-1088/816-2019 (540616) von Land Tirol am
2019-11-29 11:51:34.464

Abgeholt am 29.11.2019 Poststelle
 
 

Bundeskanzleramt
Abteilung I/2/b - Poststelle
 
Gerhard Enzfelder
 
+43 1 531 15-202216
Minoritenplatz 3, 1010 Wien, Österreich
gerhard.enzfelder@bka.gv.at
bundeskanzleramt.gv.at
 
Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser Mail erforderlich ist. Drucken Sie bitte nur jene Unterlagen
aus, die Sie wirklich brauchen.
 
 
 
 
Von: meinBrief.at Zustelldienst <no-reply@meinbrief.at> 
Gesendet: Freitag, 29. November 2019 12:00
An: Postfach Einlauf und Abgangsstelle <post@bka.gv.at>
Betreff: FWD: GZ: VD-1088/816-2019 (540616) von Land Tirol am 2019-11-29 11:51:34.464
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

bei dieser Nachricht handelt es sich um eine elektronische Zustellung aus
Ihrem meinBrief.at Postfach, die auf Ihren Wunsch an Sie per E-Mail
übermittelt wurde.

Betreff: GZ: VD-1088/816-2019 (540616) von Land Tirol am 2019-11-29
11:51:34.464 
Absender: Land Tirol 
Datum: 2019-11-29 11:51:34.464 
Geschäftszahl: VD-1088/816-2019 (540616)

Das Schriftstück ist als Anhang (Attachment) beigefügt.

 

Alle weiteren Informationen finden Sie im Anhang (Attachment). Bei weiteren
Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Zustelldienst.



 

Vielen Dank

Dies ist ein automatisch generiertes E-Mail des meinBrief.at Zustelldienstes.
meinBrief.at ist ein Zustelldienst nach den Richtlinien des Österreichischen Zustellgesetzes (ZstG).

Bitte antworten Sie nicht auf dieses E-Mail. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Support-Team.

Sie können Ihre Zustimmung zum Erhalt elektronischer Dokumente im Bereich Einstellungen jederzeit
widerrufen, oder sollten Sie für einen bestimmten Zeitraum nicht in der Lage sein elektronische

Zustellungen entgegen zu nehmen, eine Abwesenheitsangabe setzen.
Sie erreichen Ihren Zustelldienst unter: https://www.meinbrief.at
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Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck, Österreich | http://www.tirol.gv.at 
Informationen zum rechtswirksamen Einbringen und Datenschutz unter https://www.tirol.gv.at/information 

  
 
 

Amt der Tiroler Landesregierung 
 
 

Verfassungsdienst 

 

 

Dr. Christian Ranacher 

An das  

Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 

1014 Wien 

 
 

Telefon 0512/508-2200 

Fax 0512/508-742205 

verfassungsdienst@tirol.gv.at 

 

 

 

   

Gesetzesbeschluss des Tiroler Landtages; 

Gesetz, mit dem das Tiroler Krankenanstaltengesetz und das Tiroler Gesundheitsfondsgesetz 

geändert werden 
Geschäftszahl – bei Antworten bitte angeben 

 VD-1088/816-2019 

Innsbruck, 25.11.2019 

 

 

 

Der Tiroler Landtag hat in seiner Sitzung vom 20. November 2019 den beiliegenden Gesetzesbeschluss 

mit der verfassungsmäßigen Mehrheit beschlossen. 

Gemäß Art. 97 Abs. 2 B-VG werden der Gesetzesbeschluss in einer Ausfertigung mit der 

Beurkundungsklausel im Original und eine beglaubigte Abschrift des Landtagssitzungsprotokolls mit der 

Bitte vorgelegt, die Zustimmung der Bundesregierung zur Kundmachung zu erwirken. 

Die Notwendigkeit einer Zustimmung ergibt sich aus der Neuregelung der Mitwirkung der 

Sozialversicherungsträger und des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger in verschiedenen 

Bestimmungen des Gesetzesbeschlusses. 

Im Hinblick auf das vorgesehene Inkrafttreten mit 1. Jänner 2020 wird höflich um rechtzeitige Befassung 

der Bundesregierung ersucht. 

Zur Information wird ein Exemplar der Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage angeschlossen. 

 

Anlage 

 

 

Der Landeshauptmann: 

 

Günther Platter 

Amtssigniert. SID2019111164986
Informationen unter: amtssignatur.tirol.gv.at
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